
URTEIL VOM 7. 7. 1992 — RECHTSSACHE C-369/90 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 
7. Juli 1992 * 

In der Rechtssache C-369/90 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Tribunal Su
perior de Justicia de Cantabria (Spanien) in dem bei diesem anhängigen Rechts
streit 

Mario Vicente Micheletti u. a. 

gegen 

Delegación del Gobierno en Cantabria 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 3 
Buchstabe c, 7, 52, 53 und 56 EWG-Vertrag sowie der Richtlinie 73/148/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1973 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschrän
kungen für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf 
dem Gebiet der Niederlassung und des Dienstleistungsverkehrs (ABl. L 172, 
S. 14) und der entsprechenden Bestimmungen des abgeleiteten Rechts betreffend 
die Freizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten O. Due, der Kammerpräsidenten 
F. A. Schockweiler, F. Grévisse und P. J. G. Kapteyn, der Richter G. F. Man
cini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, 
M. Diez de Velasco, M. Zuleeg und J. L. Murray, 

Generalanwalt: G. Tesauro 
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat 

* Verfahrenssprache: Spanisch. 
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unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen 

— des Klägers, vertreten durch Procuradora de los Tribunales Maria del Carmen 
Simón-Altuna Moreno und Rechtsanwalt Miguel Trueba Arguiñarena, zuge
lassen in Kantabrien; 

— der spanischen Regierung, vertreten durch den Generaldirektor für die rechtli
che und institutionelle Koordinierung in Gemeinschaftsangelegenheiten Carlos 
Bastarreche Sagües und Abogado del Estado Antonio Hierro Hernández-
Mora, Juristischer Dienst des Staates für Verfahren beim Gerichtshof, als Be
vollmächtigte; 

— der italienischen Regierung, vertreten durch Professor Luigi Ferrari Bravo, Lei
ter des Servizio del contenzioso diplomatico im Ministerium für auswärtige 
Angelegenheiten, als Bevollmächtigten im Beistand von Avvocato dello Stato 
Pier Giorgio Ferri; 

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsbe
rater Etienne Lasnet und Daniel Calleja, Juristischer Dienst der Kommission, 
als Bevollmächtigte; 

aufgrund des Sitzungsberichts, 

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen des Klägers des Ausgangsverfah
rens, der spanischen Regierung, vertreten durch Gloria Calvo Díaz als Bevoll
mächtigte, und der Kommission in der Sitzung vom 3. Dezember 1991, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 30. Ja
nuar 1992, 

folgendes 
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Urteil 

1 Das Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Spanien) hat mit Beschluß vom 1. 
Dezember 1990, beim Gerichtshof eingegangen am 14. Dezember 1990, nach Arti
kel 177 EWG-Vertrag eine Frage nach der Auslegung der Artikel 3 Buchstabe c, 7, 
52, 53 und 56 EWG-Vertrag sowie der Richtlinie 73/148/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1973 zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Staatsan
gehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Nie
derlassung und des Dienstleistungsverkehrs (ABl. L 172, S. 14) zur Vorabent
scheidung vorgelegt. 

2 Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen Mario Vicente Micheletti 
(im folgenden: Kläger) und der Delegación del Gobierno en Cantabria (Vertre
tung der Regierung in Kantabrien). Der Kläger besitzt die argentinische und die 
italienische Staatsangehörigkeit; letztere erwarb er nach Artikel 1 des Gesetzes Nr. 
555 vom 13. Juni 1912 (GURI vom 30. Juni 1912), der in seiner durch Artikel 5 
des Gesetzes Nr. 123 vom 21. April 1983 (GURI vom 26. April 1983) geänderten 
Fassung bestimmt, daß der Sohn eines italienischen Vaters oder einer italienischen 
Mutter italienischer Staatsbürger ist. 

3 Nach dem Vorlagebeschluß wurde das Hochschuldiplom eines Zahnarztes, das der 
Kläger in Argentinien erhalten hatte, vom spanischen Ministerium für Erziehung 
und Wissenschaften am 13. Januar 1989 gemäß einem spanisch-argentinischen Ab
kommen über die kulturelle Zusammenarbeit anerkannt. Am 3. März 1989 bean
tragte der Kläger bei der spanischen Verwaltung unter Vorlage eines gültigen ita
lienischen Reisepasses, der vom italienischen Konsulat in Rosario (Argentinien) 
ausgestellt worden war, die Austeilung einer vorläufigen Fremdenkarte für Ge
meinschaftsangehörige. Am 23. März 1989 stellte ihm die spanische Verwaltung 
die beantragte Karte für eine Geltungsdauer von sechs Monaten aus. 

4 Vor Ablauf dieses Zeitraums beantragte der Kläger bei der spanischen Verwaltung 
die Ausstellung einer endgültigen Fremdenkarte für Gemeinschaftsangehörige zum 
Zweck seiner Niederlassung in Spanien als Zahnarzt. Nachdem dieser Antrag und 
die anschließend eingelegte Verwaltungsbeschwerde zurückgewiesen worden wa-
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ren, erhob der Kläger beim vorlegenden Gericht Klage auf Aufhebung der Ent
scheidung der Verwaltung, Anerkennung seines Anspruchs auf Ausstellung der 
Fremdenkarte für Gemeinschaftsangehörige, die es ihm erlaubt, die angegebene 
Tätigkeit auszuüben, sowie Ausstellung von Fremdenkarten für seine Familienan
gehörigen. 

5 Die Weigerung der spanischen Verwaltung wurde auf Artikel 9 des spanischen 
Código Civil gestützt, wonach in Fällen doppelter Staatsangehörigkeit dann, wenn 
es sich bei keiner der beiden Staatsangehörigkeiten um die spanische handelt, der
jenigen Staatsangehörigkeit Vorrang zukommt, die dem gewöhnlichen Aufenthalt 
des Betroffenen vor seiner Einreise nach Spanien entspricht, also beim Kläger der 
argentinischen Staatsangehörigkeit. 

6 Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, daß es zur Entscheidung des Rechts
streits einer Auslegung des Gemeinschaftsrechts bedarf; es hat das Verfahren aus
gesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

Sind die Artikel 3 Buchstabe c, 7, 52, 53 und 56 EWG-Vertrag sowie die Richtli
nie 73/148/EWG und die damit übereinstimmenden sekundärrechtlichen Vor
schriften über die Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit so auszulegen, daß es 
mit ihnen vereinbar und somit zulässig ist, nationale Rechtsvorschriften anzuwen
den, die die „Rechte aus dem Gemeinschaftsrecht", die mit der Eigenschaft eines 
Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats der EWG verbunden sind, allein 
deswegen nicht anerkennen, weil der Betroffene gleichzeitig die Staatsangehörig
keit eines Drittlands besitzt und dieses Land der Ort seines gewöhnlichen, letzten 
oder tatsächlichen Aufenthalts gewesen ist? 

; Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens, des Ver
fahrensablaufs und der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen 
wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt ist im folgenden nur inso
weit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert. 
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8 Mit der Vorlagefrage begehrt das nationale Gericht im wesentlichen Auskunft dar
über, ob es die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der Nie
derlassungsfreiheit einem Mitgliedstaat verwehren, diese Freiheit einem Staatsan
gehörigen eines anderen Mitgliedstaats, der gleichzeitig die Staatsangehörigkeit ei
nes drittes Staates besitzt, mit der Begründung zu verweigern, daß er nach den 
Rechtsvorschriften des Aufnahmestaates als Staatsangehöriger des Drittstaats gilt. 

9 Zur Beantwortung der Vorlagefrage ist darauf hinzuweisen, daß Artikel 52 EWG-
Vertrag die Niederlassungsfreiheit Personen gewährt, die die Eigenschaft von 
„Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats" haben. 

10 Die Festlegung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust der Staats
angehörigkeit unterliegt nach dem internationalen Recht der Zuständigkeit der 
einzelnen Mitgliedstaaten; von dieser Zuständigkeit ist unter Beachtung des Ge
meinschaftsrechts Gebrauch zu machen. Es ist jedoch nicht Sache der Rechtsvor
schriften eines Mitgliedstaats, die Wirkungen der Verleihung der Staatsangehörig
keit eines anderen Mitgliedstaats dadurch zu beschränken, daß eine zusätzliche 
Voraussetzung für die Anerkennung dieser Staatsangehörigkeit im Hinblick auf 
die Ausübung der im Vertrag vorgesehenen Grundfreiheiten verlangt wird. 

1 1 Daher ist eine Auslegung von Artikel 52 EWG-Vertrag, nach der dann, wenn der 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats gleichzeitig die Staatsangehörigkeit eines 
Drittstaates besitzt, die anderen Mitgliedstaaten die Anerkennung der Eigenschaft 
als Gemeinschaftsangehöriger von einer Voraussetzung wie dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Betroffenen im Hoheitsgebiet des ersten Staates abhängig machen 
können, nicht zulässig. 

12 Dies gilt um so mehr, als die Zulassung einer solchen Möglichkeit dazu führen 
würde, daß der persönliche Geltungsbereich der Gemeinschaftsbestimmungen über 
die Niederlassungsfreiheit in den Mitgliedstaaten unterschiedlich sein könnte. 
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13 Dieser Auslegung entsprechend sieht die Richtlinie 73/148 vor, daß die Mitglied
staaten den in Artikel 1 genannten Personen bei einfacher Vorlage eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses die Einreise in ihr Hoheitsgebiet gestatten (Ar
tikel 3) und den in Artikel 4 genannten Personengruppen die Aufenthaltserlaubnis 
und die Aufenthaltsberechtigung bei Vorlage des Ausweises, mit dem sie in sein 
Hoheitsgebiet eingereist sind, erteilen (Artikel 6). 

1 4 Sobald daher die Betroffenen einen der in der Richtlinie 73/148 vorgesehenen 
Ausweise zum Zweck des Nachweises ihrer Eigenschaft als Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats vorlegen, sind die anderen Mitgliedstaaten nicht berechtigt, diese 
Eigenschaft mit der Begründung zu bestreiten, daß die Betroffenen auch die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besäßen, der nach den Rechtsvorschriften des 
Aufnahmestaats Vorrang gegenüber denjenigen des Mitgliedstaats eingeräumt 
werde. 

15 Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, daß es die Bestimmungen des Ge
meinschaftsrechts auf dem Gebiet der Niederlassungsfreiheit einem Mitgliedstaat 
verwehren, dem Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats, der zugleich die 
Staatsangehörigkeit eines Drittstaats besitzt, diese Freiheit deswegen zu versagen, 
weil der Betreffende nach den Rechtsvorschriften des Aufnahmestaats als Staatsan
gehöriger des Drittstaats gilt. 

Kosten 

16 Die Auslagen der spanischen und der italienischen Regierung sowie der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen ab
gegeben haben, sind nicht erstattungsfällig. Für die Parteien des Ausgangsverfah
rens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht an
hängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 
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Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

auf die ihm vom Tribunal Superior de Justicia de Cantabria mit Beschluß vom 1. 
Dezember 1990 vorgelegte Frage für Recht erkannt: 

Die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet der Niederlassungsfrei
heit verwehren es einem Mitgliedstaat, dem Staatsangehörigen eines anderen Mit
gliedstaats, der zugleich die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates besitzt, diese 
Freiheit deswegen zu versagen, weil der Betreffende nach den Rechtsvorschriften 
des Aufnahmestaats als Staatsangehöriger des Drittstaats gilt. 

Due Schockweiler Grévisse Kapteyn 

Mancini Kakouris Moitinho de Almeida 

Rodríguez Iglesias Diez de Velasco Zuleeg Murray 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Juli 1992. 

Der Kanzler 

J.-G. Giraud 

Der Präsident 

O. Due 
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